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Die „Beseitigung einer ... sächsischen Singularität" im 
Kohlenabbaurecht im und nach dem Ersten Weltkrieg1 

Einleitung 

1925 schreibt der bedeutende sächsische Bergjurist Georg Hein
rich Wahle bedauernd, dass in Sachsen „die durchgreifende 
Hand des weitsichtigen preußischen Königs Friedrich des Gro
ßen gefehlt (hat), die in Preußen auch den Kohlenbergbau ge
gen den Widerstand der Grundeigentümer der Bergbaufreiheit 
unterstellte."2 In Sachsen setzten sich viele Jahrhunderte lang 
die „Churfürsten" und ab 1806 die Könige „von Gottes Gna
den" nicht gegen den Grundeigentümerbergbau auf Stein- und 
Braunkohle durch. Voraussetzung wäre gewesen, die Kohlen für 
regal und bergfrei zu erklären und sie insofern den metallischen 
Mineralien im Bergrecht gleichzustellen. Erst in der Notsituati
on des Ersten Weltkriegs entschloss sich in Sachsen die König
liche Staatsregierung zu einer Änderung des Rechtszustandes. 
Der Weltkrieg allein war allerdings nicht die Ursache für die 
Novellierung des Allgemeinen Berggesetzes für das Königreich 
Sachsen von 1910. Mittlerweile erzwangen die Entwicklungen 
auf dem sächsischen und außersächsischen Stein- und Braun
kohlenmarkt und auch der Technikfortschritt seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts eine Einschränkung der Rechte der Grundei
gentümer am Kohlenunterirdischen, wollte man nicht Nachtei-
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le für die sächsische Volkswirtschaft hinnehmen. Jedenfalls war 
dies die Ansicht der Mehrheit in der I. und II. Kammer des säch
sischen Landtages im Herbst 1916 und im Sommer 1918. 

Das Kohlenabbaurecht in Sachsen vom 
16. Jahrhundert bis in die ersten Jahrzehnte des 
20. Jahrhunderts im Überblick 

Versuche im 16. und 17. Jahrhundert, bei der Steinkohlengewin
nung den Rechtszustand im Kurfürstentum zu ändern und den 
Abbau der Steinkohle als ein nutzbares Hoheitsrecht (Bergre
gal) des Landesherrn - als Quelle zur Sicherung und Erhöhung 
der Staatseinkünfte - zu betrachten, gab es wiederholt. So hat 
das Bergamt Freiberg 1577 auf „Befehl [des Landesherrn -Anm. 
Verf.] die ganze Gegend zwischen Dresden und Freiberg als ein 
landesherrliches Bergfreies ,in aller Form und Maß, wie es auf 
den kurfürstlichen Bergwerken gefällig und gebräuchlich, in der 
Absicht in Beschlag genommen, daß hinfort niemand, der nicht 
ordentliche Mutung darauf eingelegt hätte, auf Steinkohlen dar
ümen bauen sollte'."3 Das Oberbergamt in Freiberg vertrat noch 
1790 und 1832 in mehreren Berichten an die oberste Bergbehörde 
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die Ansicht, dass die Steinkohlen unter die Regalität fielen.4 Auch 
in der Bergrechtsliteratur wurde der Standpunkt vertreten. Kein 
Geringerer als Alexander Wilhelm Köhler schrieb 1786, dass sich 
das „Bergregal" auch auf Steinkohlen erstrecke, ,,obgleich einige 
Gelehrte der gegentheiligen Meynung sind."5 Es liegt nahe, dass 
die Ansicht des Oberbergamtes von 1790 auf Köhler zurückgeht. 
Die Auffassung des Oberbergamtes taucht im Schrifttum die
ser Zeit mehrfach auf.6 Die allgemeine Rechtsauffassw1g war das 
nicht. Bereits 1612 hatten die Bergschöppenstühle im sächsischen 
Freiberg und im böhmischen Joachimsthal der Kohle die Eigen
schaft eines Bergregals abgesprochen.7 Der Kohleninspektor in 
Dresden, R. F. Koettig, gibt den von den Bergschöppenstühlen zu 
entscheidenden Sachverhalt - auf das Wesentliche gekürzt - so 
wieder: ,,Die Grundbesitzer „Ha1ms v. Grensigk und Josef Benno 
v. Theler, Besitzer des Ritterguts Potschappel, (hatten) fast gleich
zeitig auf ihrem Grundbesitz eigenmächtig" beg01men, Steinkoh
len zu gewinnen.8 Das veranlasste das Bergamt in Freiberg 1577, 
den oben genannten Befehl des Landesherrn zu vollziehen und 
das Kohlenunterirdische zwischen Dresden und Freiberg für re
gal zu erklären. Die Grundbesitzer klagten dagegen und obsieg
ten. Spätere wiederholte Versuche, die Kohlen als regale Minera
lien zu behandeln, blieben stets ohne Erfolg.9 In Sachsen setzte 
sich - so Wahle ironisch - der „allgemeine Glaube an die Unab
änderlichkeit (des) Grundsatzes"10 fest, dass das Kohlenunterir
dische ein Bestandteil des Grundeigentums sei.11 

Der Glaube hielt sich, wie erwähnt, bis 1916/1918. Zu diesem 
Zeitpunkt änderte sich die Haltung der Königlichen Staatsregie
rung und des Landtages bezüglich der Ausbeutung der sächsi
schen Stein- und Braunkohlenvorkommen. Bestand noch 1912 
die Absicht, den Staatsbergbau auf Kohlen auszubauen, weil 
ausländische „Syndikate" und „Großbetriebe" auf den säch
sischen Kohlenmarkt drängten und die Gefahr drohte, dass 
die Versorgung der sächsischen Industrie, der Staatseisenbah
nen und der staatlichen Elektrizitätswirtschaft von diesen ab
hängig werden und sie die Preise diktieren könnten, war die
se wohl auch wegen der Unsummen, d ie die Realisierung dieses 
Plans erfordert hätten,n aufgegeben worden. 1916 war nur mehr 
an einen staatlich kontrollierten Kohlenbergbau gedacht. Da
bei wurde der Blick auf das Königreich Preußen und dessen Ab
schaffung der Bergbaufreiheit und die Einführung eines Staats
vorbehaltes 1905 und 1907 für Steinkohlen und Salze geworfen.13 

Nur war in Sachsen die Voraussetzung für eine vergleichbare 
Berggesetzgebung für den Kohlenbergbau eine andere.14 Um gar 
keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, welche Rech
te dem Grundeigentümer zustehen, bestimmte noch 1910 das 
Allgemeine Berggesetz für das Königreich Sachsen: ,,Das Berg
baurecht auf Stein- und Braunkohle ist ein Ausfluß des Grund
eigentums." Parallel zum Bergrecht für den Erzbergbau (metal
lische Mineralien) bestand in Sachsen seit Jahrhunderten dieses 
besondere Bergrecht für den Kohlenbergbau (,,Kohlen-Abbau
recht"). Dabei war es juristisch zulässig, das „Abbaurecht [ ... ] 
formell vom Grundeigentum abzuspalten und auf einem beson
deren Grundbuchblatt einzutragen. Das gab die Möglichkeit, je
derzeit das Grundstück ohne das Abbaurecht( .. . ] oder aber das 
Abbaurecht ohne das Grundstück[ ... ] zu veräußern."15 Wenigs
tens in einem Nebensatz sei darauf hingewiesen, dass sich auch 
in Preußen nach Friedrich dem Großen keine „durchgreifende 
Hand" mehr fand, die das Verfügungsrecht der Grundeigentü
mer über die Stein- und Braunkohlen in dem sog. Mandatsbe
zirk, d. h. in der Oberlausitz und der Niederlausitz und einigen 
anderen vormals kursächsischen Landesteilen, abschaffte.16 
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Begonnen hatte es in Sachsen mit den Kohlenordnungen zur 
Steinkohlengewinnung im Zwickauer Revier. Auf dem Ausstrei
chen des Steinkohlenflözes wurde schon17 vor dem 15. Jahrhun
dert in Zwickau Grundeigentümerbergbau auf Steinkohle betrie
ben; allerdings erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts entstand das 
Bedürfnis unter den Kohlenabbauern (Kohlengewerken), den 
Abbau und den Absatz einem Regulativ zu unterwerfen. Die un
komplizierte Gewinnung brachte ein Überangebot an Steinkoh
le mit sich, sodass die Kohlenabbauer im Zwickauer Revier sich 
Kohlenordnungen gaben, die die Mitglieder verpflichteten, die 
Kohlen von den jeweiligen Gruben nur zu festgelegten Preisen 
zu verkaufen und in einer bestimmten Reihenfolge und Menge 
abzufahren (sog. Reiheladung). Die Dritte Kohlenordnung führ
te die sog. Truhenladung ein.18 Sie sah ein Vorrecht der Zwickau
er und Werdauer Schmiede vo1~ Kohlen zu Vorzugspreisen zu 
beziehen.19 Die Kontrolle über die Einhaltung der Kohlenord
nungen übertrugen die Kohlengewerken Kohlenaufsehern . Sie 
waren in der Regel auch Gewerken.20 Über 300 Jahre bestanden 
im Zwickauer Revier Kohlenordnungen - die Erste Kohlenord
nung datiert von 1520, die letzte, die neunte Kohlenordnung, 
von 1740. Sie waren mit ihrem „Innungszwang" nach 1820 ein 
Hindernis für die Entwicklung des Steinkohlenbergbaus gewor
den. Emil Herzog stellt 1852 in seiner „Geschichte des Zwickau
er Steinkohlenbergbaues" fest, dass die Kohlenordnungen auch 
die „Kohlbergsbesitzer in der freien Benutzung ihres Grundei
gentums beschränkt und den Aufschwung der Kohlenindustrie 
gehemmt" hatten. Der letzte „Rest der Reiheladung, die Truhen
ladung der Zwickau=Werdauer Schmiede", wurde 1830 aufge
hoben. 21 Mittlerweile war in Sachsen die Veredlung der Stein
kohle zu Koks in Gang gekommen. Nach Aufüebung der letzten 
Kohlenordnung trat eine „ Vermehrung des Kohlen=Absatzes 
fast um die Hälfte" ein. 22 

Friedrich August II. von Sachsen, 23 Sohn von August dem Star
ken, wollte bekanntlich dem ungenügenden Kohlenabbau be
reits mit dem Mandat vom 19. August 1743 begegnen (Koh
lenmandat). ,,Nachdem Wir in sichere Erfahrung gebracht, 
welchergestalt viele in Unserem Chur-Fürstenthum [ ... ] hin und 
wieder befindliche Stein-Kohlen-Brüche unentblösset, und also 
gantz unnutzbar, zum Schaden und Nachteil des Publici erlie
gen blieben [ .. . ]", drohte er den „Grund-Besitzern" - unter de
ren Grund und Boden Kohlen lagern -, dass wenn sie nicht 
,,binnen Jahres-Frist, von Zeit des Anmeldens [des Bergbauin
teressenten bei der Behörde -Anm. Verf.]" selbst nach Steinkoh
len einschlugen, das Kammer- und Berg-Gemach „Anderen" die 
„Concession" zum Abbau erteilen könne . Der Kursächsische 
Bergkommissar und Beisitzer des Bergwerks-Kollegiums Frei
berg, Adolph Beye1~ gab 1748 als Motiv für das Mandat „Erspa
rung des Holzes" an.24 

Die Gewinnung der Steinkohle stellte das Kohlenmandat bereits 
unter die Bergaufsicht, ansonsten war der Kohlenbergbau von 
Abgaben an den Staat befreit und der ordentlichen Gerichtsbar
keit unterworfen. Die Grundbesitzer hatten nur einen Anspruch 
auf „billige Abfindung" und einen Ersatzanspruch „von dem 
Stein-Kohlen-Werck wegen des an den Feldern und Wiesen er
leidenden Schadens." Mit dem Mandat über die Gewinnung der 
Stein-, Braun- und Erdkohlen und des Torfes vom 10. Septem
ber 1822 wurden die Regelungen des Kohlenmandats von 1743 
„eingehender, ausführlicher und schärfer ( . .. ] fortgebildet. "25 

Auch hier wurde wieder von der Zugehörigkeit der Kohlen zum 
Grundeigentum ausgegangen. Wesentlich auch die Wiederho
lung der Vorschrift, dass der Grundeigentümer verpflichtet sein 
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sollte, ,,Anderen" die Gewilmung der Kohlen zu überlassen, 
wenn er nicht selbst abzubauen gewillt sei. Neu war vor allem 
die Verpflichtung der „Anderen", denen „Concession" erteilt 
wurde, dem Grundeigentümer den zehnten Teil der gewonne
nen Steinkohlen kostenfrei zu überlassen. Das Mandat von 1822 
wurde, da es nur für die Erblande (meißnerisches Stammland) 
galt, mit dem Mandat vom 2. April 1830 auf das Markgrafen
turn Oberlausitz übertragen. Zu der Erteilung einer zwangswei
sen Konzessionierung nach den Kohlenmandaten ist es niemals 
gekommen.26 

Das Gesetz vom 22. Mai 1851, den Regalbergbau betreffend, än
derte an dem durch die Kohlenmandate geschaffenen Rechtszu
stand für den Kohlenbergbau nichts. Das Allgemeine Berggesetz 
für das Königreich Sachsen vom 16. Juni 1868 blieb in seiner Fas
sung halbherzig. Bereits im Landtag von 1858 wurde erwogen, 
die „Gesetzgebung für beiderlei Bergwerksbranchen [Regalberg
bau und Kohlenbergbau - Anm. Verf.] zu combinieren und ein 
einheitliches Gesammtgesetz" zu schaffen.27 Aber der Gesetz
geber entschloss sich bezüglich der „Art und Weise der Entste
hung und Erhaltung des Bergbaurechts [ ... ] die vorgefundene 
geschichtliche Basis nicht zu verlassen[ ... ]."28 Die „Entstehung" 
des Kohlenabbaurechts sollte auch künftig nicht aus der Freier
klärung, sondern aus dem Grundeigentum abgeleitet werden.29 

Lediglich die Vorschriften, die die Förderung des Betriebs und 
die Wahrung der öffentlichen Interessen beinhalteten, sollten 
für beide Bergbaubranchen gelten.30 Die teilweise Unterwerfung 
des Kohlenbergbaus unter das Allgemeine Berggesetz von 1868 
ermöglichte die Aufhebung der beiden geltenden Kohlenman
date von 1822 und 1830. Gleichzeitig beseitigte es das Rechtsin
stitut der „Concession", die, wie beschrieben, ggf. auch eine Ge
winnung gegen den Willen des Grundeigentümers vorsah. Bis 
auf das Bergpolizeirecht galt somit für den Kohlenbergbau von 
diesem Zeitpunkt an lediglich die liberale Gesetzgebung wie für 
die übrige Wirtschaft. 
Das Festhalten im Jahre 1868 an der „geschichtlichen Basis" des 
Kohlenabbaurechts - auf die das „Allgemeine Berggesetz für 
das Königreich Sachsen vom 31. August 1910" insoweit eben
falls noch setzte - hatte auch seine Berechtigung. Der sächsi
sche Kohlenbergbau entwickelte sich „abseits" des Bergbaus 
auf Metalle (Regalbergbau). Er war unter der Gewerbefreiheit 
und Selbstverwaltung der Unternehmen zur Blüte gelangt.31 

Zugleich vollzog sich im Stein- und im Braunkohlenbergbau in 
den letzten Jahrzehnten des 19. und den ersten Dekaden des 20. 
Jahrhunderts wegen der hohen Gewinnungskosten die notwen
dige Kapital- und Unternehmenskonzentration. Selbst ein flüch
tiger Blick auf die Bergbaustatistik Sachsens lässt das erkennen. 
Gab es 1870 noch 80 Gruben im sächsischen Steinkohlenberg
bau und 175 Gruben im Braunkohlenbergbau, waren es im Jahre 
1918 noch 20 Steinkohlenwerke und 62 Braunkohlenwerke.32 Die 
Förderung von Stein- und Braunkohle weist einen - sieht man 
von dem kriegsbedingten Rückgang am Ende des Weltkrieges 
bei der Steinkohle ab - stetigen Anstieg auf. 

Jahr Steinkohlenförderung Braunkohlenförderung 
Tonnen Tonnen 

1834 137 92433 

1868 2.550 974 639 723 
1900 4.802 000 1.540 512 
1913 5.445 291 6.310 439 
1918 4.625 218 6.741 23334 
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Trotz des Anstiegs der Braunkohlenförderung in Sachsen muss
ten ,,40 Prozent des Bedarfs" durch Importkohle - ,,überwie
gend aus dem benachbarten Böhmen" - gedeckt werden.35 

Die Reform des sächsischen Bergrechts 1910 durch das Allgemei
ne Berggesetz war vor allem bedingt durch die Reichsgesetzge
bung, die u. a. eine Anpassung des sächsischen bergrechtlichen 
Landesrechts verlangte .36 Am sächsischen Kohlenabbaurecht 
wurde nicht gerüttelt. Erst 1916 entstand das Bedürfnis zu einer 
Änderung und Ergänzung des geltenden Bergrechts. Allerdings 
waren die Ansichten über das Erfordernis überhaupt und über 
die Details der Änderungen unter den Mitgliedern und Abge
ordneten der beiden Kammern des Landtages durchaus unter
schiedlich. 

Die Debatten in der Ersten und Zweiten Kammer 
des Landtages um die Abschaffung des „Ausnah
merechts" für den sächsischen Kohlenbergbau in 
den Jahren 1916-1918 

Wie schon bemerkt, allein die Tatsache, dass die Kohlengerecht
same den Grundeigentümern zustand, bildete nicht den An
lass für die vier Vorsitzenden der Fraktionen von Sozialdemo
kraten, Konservativen, Nationalliberalen und Freisinnigen der 
Zweiten Kammer des Landtages am 18. Oktober 1916 einen An
trag in den Landtag einzubringen, der die Königliche Staats
regierung aufforderte, den Ständen einen Gesetzentwurf vor
zulegen, durch welchen „das ausschließliche Recht des Staates 
eingeführt" werden sollte, ,,Kohlen aufzusuchen und, soweit 
der Abbau noch nicht begonnen hat, zu gewinnen, und zwar un
ter Wahrung der berechtigten Interessen der Grundeigentümer 
und unter Bekämpfung aller spekulativen Rechtsgeschäfte ."37 

Die Erste Kammer sollte zum Beitritt zu diesem Beschluss „ein
geladen" werden. Es sei nebenbei angefügt, dass sich der Land
tag im Königreich Sachsen nach der Verfassung von 1831 bis zu 
seiner Auflösung 1918 aus zwei Kammern zusammensetzte. Die 
I. Kammer bestand aus Mitgliedern, die aufgrund ihrer Geburt, 
ihres Besitzes oder ihres Amtes in die „Ständeversammlung" ka
men; die Mitglieder der II. Kammer wurden gewählt. 38 Voraus
setzung für den Erlass eines Gesetzes war die Billigung durch 
beide Kammern. Bei Meinungsverschiedenheiten wurde in ei
nem Vereinigungsverfahren versucht, eine Einigung zu erzie
len. Gesetzgebungsvorhaben wurden in Deputationen der je
weiligen Kammern vorberaten. In der II. Kammer waren in den 
Wahlperioden 1915/17 und 1917 /18 die bürgerlichen Parteien 
(NLP, Deutsche Reformpartei, Freisinnige Volkspartei, Konser
vativer Landesverein) in der Mehrheit (72 Abgeordnete), die so
zialdemokratischen Abgeordneten (SPD) in der Minderheit (25 
Abgeordnete). 
In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zeigte sich auch 
im Königreich Sachsen eine Schwäche der liberalen Wirtschafts
verfassung, die im Besonderen im Stein- und Braunkohlenberg
bau anhand des Verfügungsrechts der Grundeigentümer über 
das Kohlenunterirdische greifbar wird. ,,Gehört die Kohle dem 
Grundeigentümer, so kann er sie veräußern, an wen er will", 
heißt es in der Begründung des Entwurfs zu einem Gesetz, ,,ent
haltend ein vorläufiges Verbot der Veräußerung von Kohlenberg
baurechten und einiger hiermit zusammenhängender Handlun
gen." Das Gesetz datiert auf den 10. November 1916, trat aber 
rückwirkend zum 18. Oktober 1916 in Kraft. Es war ein Über-
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gangsgesetz, dessen wesentliches Anliegen die befristete Be
schränkung der Verfügungsbefugnis der Grundeigentümer über 
das Kohlenunterirdische ihres Grundstücks bis zur Einführung 
eines Kohlenbergbauregals zugunsten des Staates war. Dieses 
trat dann mit dem Gesetz vom 14. Juni 1918 über das staatliche 
Kohlenbergbaurecht in Kraft. Danach war die Stein- und Braun
kohle im Königreich Sachsen vom Verfügungsrecht der Grund
eigentümer ausgeschlossen; das Recht Kohle aufzusuchen und 
zu gewinnen stand dem Staat zu (,,staatliches Kohlenbergbau
recht"). 
War es in Preußen die Bergbaufreiheit, die den Steinkohlen
bergbau zu „hoher Blüte" brachte, aber zu Beginn des 20. Jahr
hunderts die „Gefahr einer Monopolstellung einzelner kapital
kräftiger Unternehmungen" entstehen ließ, kam es in Sachsen 
aufgrund der freien Verfügung der Grundeigentümer über das 
Kohlenunterirdische zu den gleichen Missständen und Gefah
ren für die Volkswirtschaft und die Allgemeinheit. Die Berg
baufreiheit gewährte in Preußen dem Bergbauwilligen nach Ein
legung der Mutung bei der Bergbehörde einen Rechtsanspruch 
auf Verleihung der Bergbauberechtigung; in Sachsen entschied 
der Grundeigentümer - was hinsichtlich des einfachen rechtli
chen Zugangs zu den Kohlenfeldern auf dasselbe hinauslief -, 
ob er das Kohlenunterirdische unter seinem Grundstück zur 
Aufsuchung und Gewinnung dem Bergbauwilligen überließ. 
Dramatisch werden im Protokoll der 61. Sitzung am 24. Oktober 
1916 bei der Beratung des Antrages und des Sperrgesetzes in der 
II. Kammer des Landtages die eingetretenen „Übelstände" im 
sächsischen Kohlenbergbau und -handel von Seiten der Königli
chen Staatsregierung, der Fraktionschefs und Abgeordneten ge
schildert. Der Fraktionschef Hofmann (Konservativer Landes
verein) stellte fest, dass von „verschiedenen Unternehmen und 
Spekulanten die größten Anstrengungen gemacht wurden, dem 
Staate die noch verfügbaren Kohlenfelder wegzukaufen [ ... ]" 
und mit diesen Kohlenfeldern Handel zu treiben (,,Kettenhan
del"). Die „Abbaurechte" gingen dabei „regelmäßig von Hand 
zu Hand", erläuterte der Finanzminister von Seydewitz den Ab
geordneten in derselben Sitzung.39 Dieser sah auch in dem Zu
sammenschluss [die Monopolisierung und ihre Folgen für die 
Preisbildung sind gemeint] der privaten Kohlenwerksbesitzer 
eine ungerechtfertigte und die Allgemeinheit schädigende Wir
kung; ebenso fürchtete er den Raubbau an den „überaus wert
vollen Naturschätzen." Der Abgeordnete Dr. Böhme (Konserva
tiver Landesverein) verwies zudem darauf, dass der sächsische 
Braunkohlenhandel vor außersächsischen Gesellschaften (,,ge
wisse Kreise aus Nordböhmen") geschützt werden müsse. Böh
me führte die „Kreise" sogar namentlich an (,,Petschek, Wein
mann und der Duxer Kohlenverein in Teplitz"), empörte sich 
über deren Methode, den sächsischen Markt zu erobern (Aktien
kauf von sächsischen Kohlenproduktions - und Kohlenhandels
gesellschaften) und deren Absichten. ,,Das Hauptziel[ ... ] ist das 
Bestreben, durch den größeren Aktienbesitz Beschlüsse herbei
zuführen und die Gesellschaften zu zwingen, dass ihre gesam
te Produktion dem Vertriebe dieses Konzerns überlassen wird. 
Dann ist es dem Konzern möglich, durch die Monopolstellung, 
die er erringt, die Preise so festzusetzen, wie sie ihm gefallen."40 

Der Antrag an die Zweite Kammer zur Erarbeitung eines Ge
setzes zur Einführung eines Kohlenregals enthielt bereits eine 
heikle Bedingung, die im Gesetz umzusetzen war: Schutz der 
berechtigten Interessen der Grundeigentümer, d . h ., die Grund
eigentümer sollten eine Entschädigung für den Verlust ihres 
Verfügungsrechts über das Kohlenunterirdische erhalten. Eine 
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Forderung, die den Berggesetzgeber noch nach dem Umbruch 
von 1918 beschäftigte. 
Die Mitglieder der I. Kammer waren sich in der Beurteilung 
der Situation im Kohlenbergbau und -handel und über das ju
ristische Instrumentarium (Kohlenregal) zum Schutz der Inte
ressen der Allgemeinheit nicht so einig, obwohl die Kammer
mehrheit dafür wai~ wie die Abgeordneten der II. Kammer. In 
der 38. Sitzung der I. Kammer am 1. November 1916 zeigte sich 
bereits ganz zu Beginn der Reform des Kohlenabbaurechts ein 
Spannungsverhältnis zwischen Staat, Bergbauunternehmen 
und Grundeigentümern. Beraten wurde in der Sitzung erst das 
Sperrgesetz, nachdem sowohl der „Antrag Hofmann" und das 
Sperrgesetz am 24. Oktober 1916 in der II. Kammer angenom
men worden waren. Nebenbei äußerte man in der I. Kammer 
Verwunderung über die Geschwindigkeit, mit der der Antrag 
durch ein vorbereitendes Gesetz (Sperrgesetz), ,,welches durch 
eine Art Beschlagnahme auf das noch nicht im Abbau begriffe
ne Kohlenunterirdische den Erfolg des bevorstehenden endgül
tigen Gesetzes sichern soll",41 im Gesetzgebungsverfahren be
schlossen werden musste. Berichterstatter Professor Wach: ,,Sie 
sehen, das ging mit Volldampf voraus[ .. . ]."42 Das war auch nö
tig, weil der im „Antrag Hofmann" empfohlene Gesetzentwurf 
so rasch nicht in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht wer
den konnte. Es war von der Regierung befürchtet worden, dass, 
wenn das Kohlensperrgesetz nicht verabschiedet würde, sich 
dies auf die Verwirklichung des endgültigen Gesetzes erschwe
rend auswirken könnte. Der „Erwerb und die Wiederveräuße
rung von Kohlenfeldern - voraussichtlich unter immer weite
rem Ansteigen ihrer Preise -" würde sich fortsetzen.43 Das war 
auch der Grund, warum das Gesetz rückwirkend auf den Tag 
der Antragstellung im Landtag am 18. Oktober 1916 datiert 
wurde. 
Die vorgesehene Kohlenregalgesetzgebung beabsichtigte, über
kommenes Recht in gewisser Hinsicht zu bewahren, aber doch 
auch dem Staat eine Ordnungsmöglichkeit des Kohlenmarktes 
einzuräumen. Der „Nachtwächterstaat" - der typisch für eine li
berale Wirtschaftsverfassung ist - reichte nicht mehr aus. Das 
Kohlenabbaurecht musste um ein dem Charakter der Zeit entspre
chendes staatliches und für die Zukunft geeignetes Rechtsinstru
ment (Staatsvorbehalt für Kohle) in Sachsen erweitert werden, 
um eine staatliche Einflussnahme auf den Stein- und Braunkoh
lenbergbau sowie den Handel mit Kohlen zu ermöglichen. Wie
derum aber sollte jahrhundertealtes Recht modifiziert aufrechter
halten werden, de1m den Grundeigentümern billigte man für den 
Verlust ihres Verfügungsrechts am Kohlenunterirdischen eine 
Entschädigung zu. 
Die Widersprüche zwischen den Befürwortern und Gegnern 
der Einführung eines Kohlenregals zeigten sich vor allem in 
den Verhandlungen der Jahre 1917 und 1918 über den Entwurf 
des Hauptgesetzes.44 Über die Feststellungen der Königlichen 
Staatsregierung zur Lage auf dem Kohlenmarkt gab es weni
ge widersprechende Äußerungen; Zweifel bestanden an der 
Notwendigkeit und Wirksamkeit der Einführung eines Koh
lenregals sowie insbesondere an der juristischen Zulässigkeit 
einer Beschränkung des Verfügungsrechts der Grundeigentü
mer über das Kohlenunterirdische. Schon in einer Verhandlung 
zum Sperrgesetz brachte der Dresdner Oberbürgermeister Blü
her, der als Magistratsperson einen Sitz in der I. Kammer hatte, 
die Ansicht der Zweifler am Vorhaben der Staatsregierung auf 
den Punkt, wenn er sagte: ,,Kann uns denn wirklich der Herr 
Finanzminister versprechen, dass er billige Kohle liefert?"45 Ein 
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Satz, der mit Heiterkeit quittiert wurde. In den nachfolgenden 
Beratungen zum Hauptgesetz gab es auch Zweifel an der Wirk
samkeit des Gesetzes. Sie blieben vereinzelt, müssen dennoch 
mit Blick auf die Gesetzgebung in der Sächsischen Volkskam
mer nach dem Sturz der Monarchie erwähnt werden. 
In der 91. Sitzung der II. Kammer vom 15. Okt. 1917 konstatier
te der Berichterstatte1' Dr. Böhme (Abgeordneter, Konservati
ver Landesverein), dass es in der außerordentlichen Deputation 
Einigkeit darüber gebe, dass durch die Annahme des Gesetzes 
das „Wohl der Allgemeinheit" gefördert werde, aber es schon in 
den Grundgedanken verschiedene Auffassungen gab. Und zwar 
,,je nachdem sie wirtschaftspolitisch zu dieser Materie im poli
tischen Leben Stellung nehmen." ,,Die äußerste Linke ging bei 
der ganzen Verhandlung davon aus, dass vielleicht ihre kom
munistischen Ideale [ ... ] mit dieser gesetzgeberischen Arbeit 
Verwirklichung finden können [ ... ]." ,,Ganz anders die bürger
lichen Parteien, die [ .. . ] sich immer haben von dem Gedanken 
leiten lassen, dass die Privatwirtschaft die Grundlage aller Wirt
schaft sein soll[ .. . ]" und ein starker Eingriff in dieselbe nur vom 
gesteckten Ziel des Gesetzes gerechtfertigt sein müsste .46 Die 
„äußerste Linke", wie sie der Berichterstatter nannte, werden 
die sozialdemokratischen Abgeordneten gewesen sein. Ihr An
trag an den Landtag war: ,,Das Recht, Kohle aufzusuchen und 
zu gewinnen, steht nur dem Staate zu. Die Kohle - Steinkohle 
und Braunkohle - ist von dem Verfügungsrecht des Grundei
gentümers ausgeschlossen." In seinem wesentlichen Gehalt ent
sprach dieser Antrag dem § 1 des von der Staatsregierung einge
brachten Entwurfes eines Kohlenbergbaugesetzes; darauf sollte 
das Gesetz beschränkt bleiben. Die „äußerste Linke" wollte kei
ne der Ausnahmen, die der Entwurf der Regierung enthielt, von 
diesem Grundsatz zulassen. Sie ging selbstverständlich davon 
aus, dass das Kohlenunterirdische der Allgemeinheit und nicht 
dem Grundeigentümer gehörte. Der sozialdemokratische Abge
ordnete Schulze dazu: ,,Das Recht auf das Kohlenunterirdische 
steht nur der Allgemeinheit zu."47 Abgesehen von seiner her
ausfordernden juristischen Schlichtheit des umformulierten § 1 
des Entwurfs, die keine Rücksicht auf den Rechtszustand nahm, 
sollte nach Auffassung der „äußersten Linken" ein weiteres Es
sential, die Entschädigungsregelung (Förderabgabe), aus dem 
Entwurf gestrichen werden.48 Der Mitberichterstatter und sozi
aldemokratische Abgeordnete Müller ließ für die Zukunft er
ke1men, dass seine Partei die „ Verstaatlichung der Kohlenpro
duktion von Reichs wegen" anstrebe. 
Das war für die bürgerlichen Parteien in der II. Kammer und vor 
allem für die „Stände" in der I. Kammer unannehmbar. 
Die bürgerlichen Parteien in der II. Kammer konnten dem Ge
setzentwurf grundsätzlich zustimmen. Die Staatsregierung be
ruhigte sie mit der Versicherung, dass nicht daran gedacht sei, 
den Kohlenbergbau künftig nur als Staatsbergbau zu betrei
ben. ,,Wir wollen nicht die Privatindustrie oder Staatsindustrie, 
sondern beide auf paritätischer Grundlage" forderte der Abge
ordnete Dr. Philip vom Konservativen Landesverein/Bund der 
Landwirte und bekam dafür Zustimmung von „rechts" .49 Der 
Staatsminister v. Seydewitz erklärte ausdrücklich für die Re
gierung, dass der Staat das Recht zum Aufsuchen und Gewin
nen der Kohlen nicht ausschließlich in Anspruch nehmen wür
de. Er verwies auf die Bestimmung im Entwurf, worin „dem 
Staat die Füglichkeit gegeben wird, die staatlichen Kohlenab
baurechte an andere zu vergeben. [ .. . ] Der Staat kann auf die
se Füglichkeit nicht verzichten."50 In einer Vorberatung oder 
der Deputation hatte die Regierung bereits zur Entschädigung 
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(Förderabgabe) der Grundeigentümer Stellung bezogen, sie als 
,,Eckstein" des Gesetzes angesehen und geäußert: ,,Ohne För
derabgabe kein Kohlengesetz."51 Die Furcht der privaten Koh
lenbergwerke und der Grundeigentümer war damit zumindest 
gemildert. 
Die Förderabgabe war in der Beratung der II. Kammer aller
dings auch in ihren juristischen Details umstritten, und zwar 
hinsichtlich der Höhe der Entschädigungszahlungen, der Be
messungsgrundlage und der Bevorteilung derjenigen Grund
eigentümer, deren Kohlenunterirdisches in den nächsten Jah
ren abgebaut würde. Mit einigen Detailänderungen - so wurden 
die Förderabgabensätze verringert - ließ die II. Kammer das Ge
setz passieren. Die I. Kammer griff die Entschädigungsthematik 
in ihrer 19. Sitzung vom 22. März 1918 noch einmal grundsätz
lich auf. Überhaupt hatte die Königliche Staatsregierung mit der 
Überzeugung der Mitglieder der I. Kammer größere Schwierig
keiten als mit den Abgeordneten der II. Kammer. 
Noch einmal wurden an Hand des Gesetzentwurfes Grund
fragen der Wirtschaftsverfassung aufgeworfen. Der Berichter
statter der I. Kammer, der Leipziger Professor und Wirklicher 
Geheimer Rat Dr. Wach, drückte das so aus: ,,Das Dekret will ei
nen tiefen Eingriff in die privatrechtlichen Verhältnisse und zu
gleich einen Schritt zur Staatswirtschaft, der so groß und so be
deutsam ist, dass ihm ernste Bedenken begegnen."52 Er billigte 
der Regierung aber zu, dass sie mit dem Dekret keinen „staats
sozialistischen Schritt zu tun" gedenke. Staatswirtschaft konnte 
für ihn durch die Verhältnisse geboten sein, wenn es sich „bei
spielsweise [ ... ]um den öffentlichen Verkehr, um Eisenbahnen, 
um Post, Telegraphie und dergleichen" handelte .53 Staatswirt
schaft konnte nach ihm auch geboten sein, um „einer Privat
wirtschaft ledig zu werden, die sich zur Privatwirtschaftstyran
nei entwickelt [ . .. ]. Da will man lieber in die Hand des Staates 
als in die Hand der Privaten fallen, die durch Kartelle, Ringe, 
Trusts [ ... ] sich des Marktes bemächtigen und das Volk zum 
Ausbeutungsobjekt machen."54 Der Staatsminister von Seyde
witz beschwichtigte auch die Mitglieder der I. Kammer wieder
holt in seinen Ausführungen mit der Zusicherung, dass die Re
gierung keine Konsequenzen in „Richtung Staatssozialismus" 
zöge und dass dieser Sondergesetzentwurf keine „für das sons
tige Privateigentum[ ... ] nachteilige Rechtswirkungen nach sich 
ziehen könne."55 Einige Mitglieder des I. Kammer sahen mit der 
Annahme des staatlichen Kohlenabbaurechts und dem Eingriff 
in das Kohlenunterirdische „die Bahn für weitere Wünsche der 
Regierung" eröffnet: ,, beispielsweise die Verstaatlichung der 
Holzbetriebe, die Verstaatlichung von Kalkwerken, Steinbrü
chen und andere Eingriffe [ ... ]."56 Der Kammerherr von San
dersleben begründete seine Ablehnung des Gesetzentwurfs mit 
der Gefahr eines „immer mehr um sich greifenden Staatssozia
lismus, die dermaleinst auch eine Verstaatlichung unserer Pri
vatwälder, unserer wertvollen Ton- und Steinlager" nach sich 
ziehen könne.57 

Das Unbehagen, das sich in den Äußerungen der beiden Mit
glieder der I. Kammer zeigt, war nicht ohne weiteres von der 
Hand zu weisen.58 Die Zunahme staatlicher Tätigkeit in einer 
kapitalistischen Wirtschaft hatte in der Politik, der Wirtschaft 
und in der Wissenschaft um die Jahrhundertwende Gegner und 
Befürworter - gerade auch in Bezug auf den Bergbau. Der Na
tionalökonom Adolf Wagner hatte in den 60er-Jahren des 19. 
Jahrhunderts bereits eine zunehmende Staatstätigkeit in der 
Wirtschaft beobachtet und ein „Gesetz der wachsenden Aus
dehnung der öffentlichen und speziell der Staatstätigkeit" for-
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muliert. Andere in der Wissenschaft sahen dies nicht so. Beide 
Auffassungen - was den Bergbau betraf - waren aber nach ei
ner Feststellung von G. H. Wahle kompromissbereit.59 Die nach
folgende Geschichte des preußischen und sächsischen Berg
baus bestätigte die Prognose des sächsischen Finanzministers 
von Seydewitz über die grundsätzliche Entwicklung von Staats
und Privatbergbau - Sachsen im Jahr 1947 war nicht vorherzu
sehen. Max Schulz-Briesen kommt in einer Analyse des preußi
schen Bergbaus - die Daten bis 1930 berücksichtigt - ebenfalls 
zu der Ansicht, dass es ein Fehler sei, wenn der „Staat die freie 
Wirtschaftsbetätigung im Bergbau ganz unterbinden" würde.60 

Um aber Einfluss auf die Preis- und sonstige Politik der Berg
bauwirtschaft nehmen zu können, sollte nach Schulz-Briesen 
ein „gewisser Anteil" des Bergbaus staatlich betrieben werden. 6' 

Um die gleiche Zeit schrieb Adolf Weber, dass das Gesetz von 
Wagner nicht für die „Sphäre der materiellen Produktion" gel
ten dürfe. 62 Bleibt festzustellen, dass zumindest für das ers
te Drittel des 20. Jahrhunderts dieses praktische Problem einer 
Volkswirtschaft wissenschaftlich nicht gelöst werden konnte. 
In der Hauptsache wurde in der 19. Sitzung der I. Kammer des 
Jahres 1918 über die Entschädigung für die Grundeigentümer 
debattiert. Im Ergebnis der außerordentlichen Deputation der 
I. Kammer vor der Sitzung erhielt der zu beratende Entwurf 
eine Ergänzung zur Entschädigungsregelung in Gestalt einer 
„Vorentschädigung" . Der Entwurf des Kohlenbergbaugesetzes 
schwoll von ursprünglich 57 auf 87 Paragraphen an. In der End
fassung des Gesetzes widmeten sich 57 Bestimmungen direkt 
oder indirekt der Entschädigung der Grundeigentümer (Förder
abgabe und Vorentschädigung). Selbst diese einfache Tatsache 
zeigt, dass den Grundeigentümern ein Höchstmaß an Grundbe
sitzschutz gewährt werden sollte. An diesem Abstimmungsver
halten der Mehrheit der Mitglieder der I. Kammer und der Ab
geordneten der II. Kammer im sächsischen Landtag zeigt sich 
wohl auch, dass sie sich in ihrer Einsichtsfähigkeit in der von 
Gunther Mai für das Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg und 
für die Zeit des Ersten Weltkrieges für Deutschland festgestell
ten „Adaptionslücke zwischen 'agrarischer ' Mentalität und 'in
dustrieller' Lebenswelt"63 befanden, d . h., es wurde in einem 
übertriebenen Maße Rücksicht auf die Interessen der Grundei
gentümer genommen. 
Im Regierungsentwurf des Jahres 1917 war als „Nachteilsaus
gleich" für die Grundeigentüme1~ deren Kohlenunterirdisches 
unter das staatliche Kohlenbergbaurecht fiel - sobald und solan
ge Kohle gewonnen wurde -, eine jährliche Förderabgabe vor
gesehen. Sie war vom Staat zu zahlen, sofern nicht der Staat das 
Recht zur Aufsuchung und Gewinnung der Kohle auf einen an
deren übertragen hatte. War dies der Fall, hatte dieser die För
derabgabe an den Grundeigentümer zu entrichten. In der II . 
Kammer lehnte nur, wie erwähnt, die „äußerste Linke" eine Ent
schädigung ab. Der sozialdemokratische Abgeordnete Krauße 
bezeichnete sie in der 91. Sitzung der II. Kammer am 15. Okt. 
1917 als eine „Liebesgabe, die auf Kosten der Allgemeinheit nur 
wenigen gegeben werden soll."64 Die „Sozialdemokratie" vertrat 
den Standpunkt, dass das Unterirdische, die Kohle, ,,Gemein
gut" sei. Die Aussichtslosigkeit, eine Mehrheit in der II. Kam
mer dafür zu gewinnen, veranlasste die „äußerste Linke" in der 
Sitzung dann zu der Forderung, die Förderabgabe in ihrer Höhe 
„auf ein erträgliches Maß zu beschränken."65 Die Abgeordneten 
der II. Kammer verringerten die Förderabgabesätze. 
Auf welche rechtliche Grundlage die Entschädigungspflicht 
überhaupt gestützt werden sollte, blieb aber umstritten. Die 
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Staatsregierung ging davon aus, dass eine Entschädigung aus 
politischen Billigkeitsgründen gewährt werden sollte, eine 
Rechtspflicht nahm sie nicht an, so der Berichterstatter Profes
sor Wach in der 19. Sitzung der I. Kammer am 22. März 1918.66 

Das klang nach freiwilligem Entschluss; eine wacklige Rechts
position. Die außerordentliche Deputation der I. Kammer for
derte deshalb, dass dort „wo der Staat Rechte entzieht, um sie 
sich selbst beizulegen", Entschädigung zu leisten sei .67 Und das 
sollte in einem selbständigen Paragraphen niedergelegt wer
den.68 Hilfsweise war in der Debatte zur Begründung auf das 
Prinzip „Gerechtigkeit" im § 31 der sächsischen Verfassung 
von 1831 verwiesen worden. Die Verfassung sah eine Entschä
digungspflicht bei Enteignungen auf dem Verwaltungswege in 
gesetzlich bestimmten Fällen vor. Die Forderung von Mitglie
dern der I. Kammer auf direkte Anwendung der Verfassungs
regelung auf den hier vom Berggesetzgeber zu regelnden Sach
verhalt wurde sowohl von der Staatsregierung als auch von der 
Mehrheit der Mitglieder der I. Kammer abgelehnt. Es blieb zur 
Begründung bei der Billigkeit. 
Die Mitglieder der I. Kammer waren mit der Förderabgabenre
gelung im Regierungsentwurf und den Änderungen daran in 
der II. Kammer unzufrieden. In der außerordentlichen Deputa
tion wurde eine Ergänzung gefordert: ,, Wir haben des ferneren 
eine Vorentschädigung in den Entwurf eingearbeitet." Der Be
richterstatter Prof. Wach und der Finanzminister von Seyde
witz begründeten sie vor der I. Kammer wie folgt: Die Förder
abgabe wird „schrittweise mit dem Abbau nach dem im Gesetz 
festgelegten Maßstabe" gezahlt. ,,Also, sobald entdeckt, sobald 
gefördert worden - Abgabe, sonst nicht!" Das führte nach den 
Vorstellungen der Deputation zu Ungerechtigkeiten, denn der 
Abbaubeginn stand im Belieben des Staates. Der Grundeigen
tümer hätte ggf. jahrzehntelang auf eine Entschädigung für das 
ihm bisher zustehende Verfügungsrecht über das Kohlenunter
irdische zu warten.69 Die Staatsregierung war dem Verlangen 
der I. Kammer nachgekommen und ergänzte den Regierungs
entwurf um die Vorentschädigung. Die Vorentschädigung war 
vor dem Beginn des Kohlenabbaus auf Antrag des Grundei
gentümers beim Bergamt vom Staat oder demjenigen, dem das 
Kohlenabbaurecht übertragen worden wa1~ zu zahlen. Bei der 
Antragstellung musste der Lagerstättenvorrat durch Bohrun
gen nachgewiesen sein. Die Vorentschädigung wurde auf die 
Förderabgabe, deren Fälligkeit mit der tatsächlichen Gewin
nung der Kohle begann, angerechnet. Die II. Kammer stimm
te, nachdem das Gesetzgebungsverfahren zu scheitern drohte, 
erst im Vereinigungsverfahren der Vorentschädigung zu; nach 
ihrer Ansicht bezweckte die I. Kammer „allzusehr den Vorteil 
der Grundeigentümer."70 Bissig formulierte der Abgeordne
te Dr. Böhme vom Konservativen Landesverein in der 48. Sit
zung der II. Kammer, der Schlussberatung, am 22. April 1918: 
,,Die jenseitige Kammer ist aus der Entschädigungspflicht he
raus operierend zu der Überzeugung gekommen: wir müssen 
den Grundstückseigentümern mehr gewähren. Diese Mehrge
währung ist zum Ausdruck gekommen in der sogenairnten Vor
entschädigung. "71 

König Friedrich August III. von Sachsen hat das Gesetz über 
das staatliche Kohlenbergbaurecht am 14. Juni 1918 „eigen
händig vollzogen" und „Unser Königliches Siegel beidru
cken lassen." In Kraft trat es mit seiner Bekanntmachung am 
28. Juni 1918. Ein langes Leben war dem reformierten säch
sischen Kohlenbergbaurecht in der Fassung dieses Gesetzes 
nicht beschieden. 
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Die Verhandlungen der Sächsischen Volkskammer 
1919 und 1920 um die endgültige Abschaffung des 
„Ausnahmerechts" im sächsischen Kohlenbergbau 

Im November 1918 begannen in Sachsen - wie in ganz Deutsch
land - revolutionäre Unruhen. König Friedrich August III. von 
Sachsen entsagte am 13. November 1918 dem Thron. Die kon
stitutionelle Monarchie war am Ende. Die Frage war nun: ,,Rä
testaat oder parlamentarische Demokratie?"72 In Sachsen wur
de frühzeitig der „Weg der parlamentarischen Demokratie" 
beschritten.73 Führende Mitglieder der Arbeiter- und Soldatenrä
te von Chemnitz, Dresden und Leipzig forderten zwar in ihrer 
„Proklamation an das sächsische Volk" vom 14. November 1918 
u. a. eine „einheitliche sozialistische Republik" und die „Enteig
nung des Privateigentums an Grund und Boden, von Berg- und 
Hüttenwerken, Rohstoffen, Banken, Maschinen, Verkehrsmitteln 
[ ... ]"74, setzten sich aber mit diesen fundamentalen, offensicht
lich aus dem theoretischen Teil des Erfurter Programms der SPD 
von 1891 entnommenen Vorstellungen nicht durch. Der „Rat der 
Volksbeauftragten" (,,Revolutionsregierung") in Sachsen gab 
denn auch in seiner Regierungserklärung vom 18. November 
1918 als realpolitische Ziele der Regierung die „Sicherstellung 
der demokratischen Errungenschaften, die Erhaltung des säch
sischen Staates und die wirtschaftliche Umgestaltung, aber kei
ne Enteignungen" aus .75 Am 2. Februar 1919 fanden Wahlen zur 
sächsischen Volkskammer statt. In der Volkskammer waren die 
sozialdemokratischen Abgeordneten (SPD, USPD) in der Mehr
heit (57 Abgeordnete), die bürgerlichen Parteien (DDP, DNVP, 
DVP) in der Minderheit (39 Abgeordnete). 76 

Am 20. Mai 1919 - das Gesetz war nicht einmal 11 Monate in 
Kraft - brachten die Sozialdemokraten um den Abgeordne
ten Arzt einen Antrag in die Volkskammer ein, der die Revisi
on des Gesetzes über das staatliche Kohlenabbaurecht von 1918 
bezweckte. Der Antrag lautete: ,,Die Kammer wolle beschließen: 
die Staatsregierung zu ersuchen, schleunigst einen Gesetzent
wurf vorzulegen, durch den der Entschädigungsanspruch der 
Besitzer von Kohlenfeldern für die Abtretung des Abbaurechts 
(Förderabgabe, Vorentschädigung, Kohlenzehnte) aufgehoben 
wird."77 Der Antrag wurde in der Sitzung vom 27. Mai 1919 ver
handelt und anschließend dem Gesetzgebungsausschuss zur 
weiteren Beratung überwiesen. 
Die „ vorläufige Regierung" hatte ursprünglich ein weitergehen
des Anliegen, den Bergbau betreffend. In seiner Rede zur Eröff
nung der ersten Sitzung der Volkskammer am 25. Februar 1919 
unterrichtete der Volksbeauftragte (und spätere Ministerpräsi
dent), Dr. Gradnauer, die Abgeordneten davon, dass die „vorläu
fige Regierung[ .. . ] einen Gesetzentwurf für Verstaatlichung der 
Bergwerke vorbereitet" habe. 78 Gleichzeitig merkte er an, dass 
dieser aber nicht weitergeführt würde, weil „in der Reichsverfas
sung der Anspruch erhoben wird, dass künftig die Gesetzgebung 
über den Bergbau dem Reiche zufallen soll. "79 Die verfassungsge
bende Deutsche Nationalversammlung erließ einen Monat nach 
der Rede von Dr. Gradnauer am 23. März 1919 das Sozialisie
rungsgesetz und am gleichen Tag das Gesetz über die Regelung 
der Kohlenwirtschaft. ,,Zu einer Sozialisierung im eigentlichen 
Sinne ist es nicht gekommen."80 Und das Kohlenwirtschaftsge
setz vom 23. März 1919 beruhte auf dem Grundgedanken einer 
von gemeinwirtschaftlichen Gesichtspunkten „bestimmten wirt
schaftlichen Selbstverwaltung"81 der Bergbauwirtschaft und soll
te in der Distributionssphäre (Verteilung, Absatz, Preise) wirken. 
Die mit dem Antrag der Abgeordneten verfolgte Änderung des 
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sächsischen staatlichen Kohlenbergbaurechts fiel unter das Lan
desrecht Sachsen und wurde von den genannten Reichsgesetzen 
nicht berührt. 
In der 35. Sitzung der Volkskammer am 27. Mai 1919 begründe
te der sozialdemokratische Abgeordnete Castan den erwähnten 
Antrag und verwies zunächst auf die Tragweite der Gesetzesän
derung. ,,Alle wichtigen wirtschaftlichen Fragen der Gegenwart 
münden in die Kohlenfrage." ,,Die ganze gewaltige Frage der 
Zukunft unseres Wirtschaftslebens wird bedingt durch die Ge
staltung der Produktion, der Verteilung und der Preisbildung 
der Kohle."82 In dieser Situation „wirtschaftliche(r) Not der All
gemeinheit [kann es] nicht angehen", dass diesem „ wichtigsten 
aller Untererdschätze künstlich eine Verteuerung aufgepfropft 
wird zugunsten einer kleinen Schicht von Besitzenden, die 
auch nicht das allergeringste Verdienst, nicht die allergerings
te Arbeit haben an dem Bestand und der Förderung der Koh
le."83 Darum seine Schlussfolgerung: Es „muss der Grundsatz 
durchgeführt werden, dass das Verfügungsrecht über einen 
so wichtigen Schatz nur der Allgemeinheit zusteht [ ... ]."84 Den 
Stein des Anstoßes bildete sicher die Tatsache, dass die Volkskam
mer einen Nachtragshaushalt verabschieden sollte, in dem 3 Millio
nen Mark85 für die Bezahlung von Vorentschädigw1gen an Grund
stückeigentümer auf der Grundlage des Gesetz über den staatlichen 
Kohlenbergbau von 1918 einzustellen waren. 
Der Finanzminister Nitzsche (DDP) widersprach in der Sitzung 
nur teilweise. Er hielt die Aufhebung der Vorentschädigung „für 
zeitgemäß und erwägenswert" und verwies darauf, dass auch 
die frühere Regierung in ihrer Vorlage sie nicht vorgesehen hatte, 
sondern die Vorentschädigung erst auf Veranlassung der I. Kam
mer des Landtages in das Gesetz aufgenommen wurde. Die För
derabgabe aber solle grundsätzlich nicht angetastet werden, da 
es unbillig sein würde, dem bisherigen Inhaber des Kohlenab
baurechts die Verfügung über das Kohlenunterirdische ohne Ent
schädigung zu entziehen. ,,Diese Rechtsauffassung" sei ebenfalls 
,,im Sozialisierungsgesetz vom 23. März 1919 zum Ausdruck ge
kommen."86 Über das Ausmaß der Förderabgabe solle ein „Mei
mmgsaustausch" stattfinden. Die Abschaffung des Kohlenzehn
ten finde nicht die Zustimmung des Finanzministers. Er sei nicht 
Gegenstand des Gesetzes über den staatlichen Kohlenbergbau, 
sondern beruhe „auf privatrechtlichen Verträgen zwischen den 
Grundeigentümern und demjenigen, der von dem Grundeigen
tümer das Kohlenabbaurecht erworben hatte" . 87 

In der Zeit zwischen der Vorberatung in der Sitzung am 27. Mai 
1919 und der Schlussberatung über den Gesetzentwurf am 12. Juli 
1919 hatte sich die Ansicht der Regierung zur Aufhebung der För
derabgabe geändert. In der Schlussberatung stand sie nicht mehr 
auf dem Standpunkt, dass eine Entschädigung (Förderabgabe) 
für die Grundeigentümer aus dem Sozialisierungsgesetz des Rei
ches abzuleiten sei. Oberfinanzrat Dr. Krug begründete die ge
wandelte Ansicht der Regierung in der Auseinandersetzung mit 
dem Abgeordneten Nitzschke (DDP). Er verwies darauf, dass das 
Reichsgesetz eine angemessene Entschädigung nur bei der Über
führung von wirtschaftlichen Unternehmen in Gemeinwirtschaft 
vorsal1. ,,Es ist das Vorhandensein von Kohlenunterirdischem bei 
Grundstücken der Grundeigentümer, für die eine Förderabgabe 
bisher vorgesehen war und die jetzt wieder beseitigt werden soll, 
keine bestehende wirtschaftliche Unternehmung."88 Dass die Re
gierung „ umgefallen" war, wurde von der bürgerlichen Minder
heit mit Spott quittiert. Der Abgeordnete Nitzsche wertete zudem 
die nunmehrige Absicht der Regierung so: ,,Was in diesem Ge
setz niedergelegt wird, nämlich eine Enteignung ohne Entschä-
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digung, ist [ ... ] weiter nichts als die staatlich organisierte Weg
nahme wohlerworbenen Eigentums. [ . .. ] Man spricht schon von 
dem Raubstaate Sachsens."89 Andere Abgeordnete der bürgerli
chen Minderheit sahen in der Aufhebung der Förderabgabe „ei
nen Bruch mit den Grundsätzen, auf denen sich jeder Rechtsstaat 
aufbauen muss, nämlich mit den Grundsätzen des Schutzes des 
erarbeiteten und ersparten Eigentums."90 Die bürgerliche Seite 
des Landtages stimmte die sozialdemokratische Mehrheit nicht 
um. Mehrheitlich wurde dem Antrag auf Aufhebung der Entschä
digungsregelung (Vorentschädigung und Förderabgabe) des Ge
setzes über das staatliche Kohlenbergbaurecht sowie die sie kom
plettierenden Bestimmungen im Gesetz zu Bohrungen auf Kohle 
im Bereiche des staatlichen Kohlenbergbaurechts und zur Errich
tung von Bezugsverbänden, der die Bezugsberechtigten von För
derabgabe zu einem Verband vereinigen sollte, zugestimmt.91 

In dem der Volkskammer vorgelegten und am 12. Juli 1919 ver
handelten Gesetzentwurf war der Kohlenzehnt kein Regelungs
gegenstand, obwohl der ursprüngliche Antrag von Arzt u . a. von 
der Regierung verlangte, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der 
auch die Aufhebung des Anspruchs auf den Kohlenzehnten be
inhaltete. In beiden Sitzungen der Volkskammer war der Weg
fall des Kohlenzehnten für die Grundeigentümer ebenso sehr 
umstritten wie die Abschaffung der Förderabgabe und der Vor
entschädigung. 
Der Kohlenzelmt war eine im Zwickauer Steinkohlenrevier übli
che Vergütung, die die Bergwerksbesitzer den Grundeigentümern, 
die von alters her das Verfügungsrecht über das Kohlenunterir
dische für sich beanspruchten, für die vertragliche Abtretung des 
Kohlen-Abbaurechts unter ihren Grundstücken bezahlten. Der 
Vertrag, über den sich der Grundeigentümer den Zehnten vorbe
hielt, k01mte, wie gesagt, im Grundbuch eingetragen werden und 
begründete da1m ein sog. dingliches Recht; vor dem Eintrag be
gründete er nur persönliche Ansprüche zwischen den Vertrags
parteien.92 Begünstigt waren ggf. die Stadt Zwickau oder eine Ge
meinde als Grundeigentümer und private Grundeigentümer. Der 
Kohlenzehnt war oftmals lukrativer als die Rendite aus dem Ak
tienbesitz am Steinkohlenbergwerk selbst.93 Im Lugau-Ölsnitzer 
Steinkohlenrevier wurde ein fester Kaufpreis bezahlt.94 

Die Kammermehrheit war für die Beseitigung des Anspruchs 
auf den Kohlenzelmt. Da aber doch auch rechtliche Bedenken 
aufgekommen waren - das Justizministerium hatte bereits ein 
Rechtsgutachten über die Frage der Zuständigkeit des Landes
berggesetzgebers für die Abänderung oder Aufhebung erarbei
ten lassen95 -, wurde eine Entscheidung vertagt und einem An
trag des Gesetzgebungsausschusses96 mehrheitlich zugestimmt, 
der die Regierung ersuchte, einen Gesetzgebungsentwurf vorzu
legen, der den Kohlenzehnt im Steinkohlenbergbau in Zwickau 
beseitigte. Das Gutachten kam zu dem Schluss, dass der Koh
lenzehnt eine bergrechtliche Materie sei, die nach dem Einfüh
rungsgesetz zum BGB von 1900 weiter der Landesgesetzgebung 
unterliege. Im Übrigen waren im Gesetzgebungsausschuss Be
gehrlichkeiten aufgetaucht. Berichterstatter Graupe: ,,Es wurde 
auch die Auffassung von der Mehrheit im Gesetzgebungsaus
schuss vertreten, die Regierung möge prüfen, ob bei Aufhebung 
der Kohlenzehnten, die Kohlenzehnten nicht dem Staat und den 
Gemeinden, wo diese Grubenfelder vorhanden sind, überwiesen 
werden köimen [ .. . ]."97 Die Regierung hatte die Prüfung schlei
fen lassen. Aber Kohlenzehntberechtigte beauftragten den Profes
sor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Leipzig, 
Erwin Jacobi, mit der Erstellung eines Rechtsgutachtens darüber, 
ob eine Verstaatlichung der Kohlenzehnten möglich sei.98 Jaco-
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bi verneinte und beruhigte die Kohlenzehntberechtigten mit sei
nem noch im Sommer 1919 fertig gestellten Gutachten.99 Nach sei
ner Ansicht wäre eine Aufhebung der Kohlenzehnten oder die 
Übertragung auf den Staat oder die Gemeinde nur gegen Aner
kennung einer Entschädigungspflicht möglich. Als Begründung 
führte er das Sozialisierungsgesetz (§ 2) und die Reichsverfassung 
(Art. 156) an. ,,Um eine Maßnahme der Sozialisierung [ . .. ] han
delt es sich bei der Verstaatlichung des Kohlenzehnten."100 „Da
rüber hinaus erheben sich schwere Bedenken, ob nicht auch ein 
sächsisches Landesgesetz, das die Verstaatlichung der Kohlen
zehnten gegen Entschädigung verfügt, dem Reichsrecht wider
spricht und ungültig ist."101 Und letztlich waren für ihn die ge
setzlichen Tatbestände des Art. 151 der Reichsverfassung nicht 
erfüllt, die „gesetzlichen Zwang auf die wenigen Fälle, wo es sich 
um Verwirklichung bedrohter Rechte oder überwiegende Forde
rungen des Gemeinwohls handelt",102 beschränkte. 
Nachzutragen bleibt, dass der „Kohlenzehnt" als Gegenstand der 
Gesetzgebung erst wieder im Jahre 1940 auftaucht. In der „Ver
ordnung über den Kohlenzehnt im Lande Sachsen" wurden Be
rechnungsregeln und Vergütungssätze des Kohlenzehnten vorge
geben. Das Motiv des Reichsgesetzgebers war die Beschränkung 
der Höhe des Kohlenzehnten. Grundlage der Berechnung bilde
te nunmehr der Reingewinn eines Bergwerksunternehmens und 
nicht mehr die geförderte Tonne Kohle. Im Extremfall bedeutete 
das: ,,We1m ein zehntpflichtiges Unternehmen für ein Geschäfts
jahr keinen Gewinn verteilt, so entfällt auch der Anspruch für die 
in diesem Zeitraum geförderten Kohlen." 103 

Endgültig untergegangen ist der Kohlenzelmt in Sachsen aber 
erst mit dem in der Vorgeschichte der DDR vorn sächsischen 
Landtag erlassenen „Gesetz vom 8. Mai 1947 über die Überfüh
rung von Bergwerken und Bodenschätzen in das Eigentum des 
Landes Sachsen". Das Gesetz sah eine entschädigungslose Enteig
nung der Bodenschätze vor. 

Schluss 

Jahrhundertelang war Sachsen in der Berggesetzgebung ein Vor
bild für die deutschen Einzelstaaten104; zu Beginn des 19. Jahr
hunderts änderte sich das. Hinsichtlich der Einführung eines 
Staatsvorbehaltes für die Stein- und Braunkohle war Sachsen 
in Deutschland ein Nachzügler. Preußen hatte als größter Staat 
im Deutschen Reich mit der am 18. Juni 1907 erlassenen Novel
le zum Preußischen Berggesetz von 1865, die „die Salze und im 
größten Teil des Staates auch die Steinkohle einem Vorbehalts
recht des Staates" unterwarf105, eine Vorreiterrolle. Für Sachsen 
war der Grundeigentürnerbergbau - mit den Worten von Ge
org Heinrich Wahle - eine „unnötige Erschwerung"106 für die 
Entwicklung des Kohlenbergbaus. Er war es auch für die Ein
führung eines Staatsvorbehaltes. Erst 1918/1919 schaffte sich 
der sächsische Staat mit dem Staatsvorbehalt für die Stein- und 
Braunkohle eine Interventionsmöglichkeit, um auf die liberale 
kapitalistische Wirtschaftsentwicklung im Kohlenbergbau len
kend Einfluss nehmen zu können. 
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